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MITTEILUNG AN DIE SPORTVEREINE 
 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1042 vom 05.12.2025 wurden die neuen wesentlichen Betreuungsstandards (LEA, 

bzw „WBS“) gemäß DPMR vom 12.01.2017 in der Autonomen Provinz Bozen übernommen. Die genannten 

Bestimmungen legen einheitlich auf dem gesamten Staatsgebiet den Versorgungsrahmen für die Leistungen der 

Sportmedizin fest. 

 

Daher werden ab dem 01. März 2026 in Südtirol folgende Neuerungen und Änderungen eingeführt (BLR Nr. 1042/2025): 

 

LEISTUNGSSPORT: 

 

1. Die Tauglichkeitsbescheinigungen für den Leistungssport (gemäß MD 18.02.1982) unterliegen nicht mehr den Regeln 

der Kostenbeteiligung (Ticket/Befreiungen) durch die Bürgerinnen und Bürger bzw. Athletinnen und Athleten, 

sondern sind zahlungspflichtig. Die Tarifhöhe wird von der Landesregierung wie folgt festgelegt: 

 

Tab. A – für Sportarten mit geringerer kardiovaskulärer Belastung: 30,00 Euro 

Tab. B – für Sportarten mit höherer kardiovaskulärer Belastung: 60,00 Euro  

Tab. B „Over“ (oder MASTER) – für Sportarten mit höherer kardiovaskulärer Belastung, für Sportlerinnen über 50 Jahre 

und Sportler über 40 Jahre (Richtwert gemäß geltenden Bestimmungen): 80,00 Euro 
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Die Ausstellung der genannten Bescheinigungen ist für die folgenden Nutzerkategorien KOSTENLOS: 

•     Nationale Betreuungsstandards (ex DPMR 12.01.2017), für im Land Südtirol ansässige und nicht ansässige 

Nutzer: Minderjährige sowie Menschen mit Behinderungen, unabhängig vom Wohnsitz. 

 

• Zusätzliche Betreuungsstandards auf Landesebene, nur für im Land Südtirol ansässige Nutzer: 

Zivilinvalidinnen und -invaliden ≥ 67 %; Blinde Personen (vollständig) oder Personen mit einem restlichen 

Sehvermögen < 1/10; Gehörlose Personen; Bedürftige; Personen mit seltenen Krankheiten. 

 

2. Ergänzende fachärztliche Leistungen - also jene zusätzlichen verpflichtenden Untersuchungen für bestimmte 

Sportarten, die durch die nationale Gesetzgebung vorgeschrieben sind– z. B. das Elektroenzephalogramm für den 

Rodelsport, das zusätzlich zur Leistung Typ B erforderlich ist - gemäß MD 18.02.1982 können, sofern sie nicht direkt 

vom Dienst für Sportmedizin selbst erbracht werden, vom Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgemerkt und durchgeführt 

werden, werden jedoch nicht mehr mit rotem oder digitalisiertem Rezept verschrieben.  

 

Für diese zusätzlichen Leistungen ist die/der volljährige Betreute verpflichtet: 

• für jede zusätzliche Visite (ausgenommen jene der Sportmedizin) die Zahlung des ermäßigten Privattarifs von 

25,00 Euro 

• für weitere ergänzenden Leistungen (z.B. diagnostische und instrumentelle Untersuchungen) die Zahlung des 

vollen Tarifs auf Landesebene (BLR Nr. 1070 vom 26.11.2024, abrufbar unter: 

https://salute.provincia.bz.it/it/tariffario-prestazioni-specialistica-ambulatoriale, „Tabelle in Excel- Format” 

https://gesundheit.provinz.bz.it/de/tarife-ambulante-fachaerztliche-leistungen, „Tabelle in Excel- Format“ 

Beispiel: ALPIN-SKI (SLALOM) (Untersuchung Code 100.19 = 60 Euro + neurologisches Screening = 25 Euro, Gesamt: 85 

Euro) 

 

Für diese Leistungen ist die KOSTENBEFREIUNG immer für dieselben Nutzergruppen (gemäß Punkt 1) gewährleistet: 

 

• Nationale Betreuungsstandards (ex DPMR 12.01.2017), für im Land Südtirol ansässige und nicht ansässige 

Nutzer: 

Minderjährige sowie Menschen mit Behinderungen, unabhängig vom Wohnsitz. 

 

• Zusätzliche Betreuungsstandards auf Landesebene, nur für im Land Südtirol ansässige Nutzer: 

Zivilinvalidinnen und -invaliden ≥ 67 %; Blinde Personen (vollständig) oder mit einem restlichen     Sehvermögen 

< 1/10; Gehörlose Personen; Bedürftige; Personen mit seltenen Krankheiten. 

 

3. Weiterführende fachärztliche Leistungen, die der Sportarzt bei diagnostischem Verdacht über den für die 

Bescheinigung vorgesehenen Umfang hinaus anordnet, müssen auf Rezept des Nationalen Gesundheitsdienstes 

(NGD) verschrieben und im Abrechnungsfluss der ambulanten Fachmedizin abgerechnet werden (es bleibt also NGD-

Rezept + Ticket/Befreiungen), sowohl für Einwohner als auch für Nicht-Einwohner. 

 

4. Die Möglichkeit, Sportvereinen, die die Kosten für die Bescheinigung ihres Mitglieds übernehmen, eine 

Sammelrechnung auszustellen, wird wieder eingeführt. 

 

 

 

 



3/4 

 
Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit  Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute  Departimënt Prevenzion sanitera y Sanità 

Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 

1, 39100 Bozen 

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 

39100 Bolzano 

Palaz provinziel 12, via Canonico Michael Gamper 

1, 39100 Bulsan 

ressort.gesundheit@provinz.bz.it dipartimento.salute@provincia.bz.it dipartimento.salute@provincia.bz.it 

www.provinz.bz.it www.provincia.bz.it www.provinzia.bz.it 

Tel.0471 41 88 10     St.-Nr. / Cod. Fisc. – P.IVA  00390090215     ress.gesundheit-dip.salute@pec.prov.bz.it 

5. Die Tarife für privat bezahlte Laktat-Tests wurden erhöht; zugleich wurde die Leistungsbeschreibung angepasst. Diese 

Untersuchungen sind weiterhin vollständig von der antragstellenden Person zu bezahlen. 

 

 

6. Es wird eine gesonderte Leistung für das beim Paragleiten/Freizeitflug verlangte Attest ausgewiesen, da dieses keiner 

der drei Kategorien der sportärztlichen Bescheinigung (Tab. A, B, B „over“) zuzuordnen ist. 
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ANMERKUNGEN 

 

A) Verlangt ein/e Freiwillige/r des Rettungsdienstes bei der periodischen Eignungsuntersuchung zusätzlich ein Attest 

für den Wettkampfsport (bei identischem Untersuchungsumfang wie für die Freiwilligeneignung), gilt ein Tarif für 

„private Zahler” in Höhe von 30,00 €, es sei denn, es liegen Fälle vor, in denen die Ausstellung dieser Bescheinigung 

kostenlos ist. 

 

B)    Die Ausstellung der Bescheinigung für NICHT-Leistungssport fällt im Zuständigkeitsbereich des Hausarztes (AAM) 

oder des Kinderarztes (KFW). Sollte der AAM oder KFW keine Beurteilung vornehmen können und die betroffene 

Person an den Dienst für Sportmedizin verweisen, ist die dort durchgeführte Untersuchung in jedem Fall von der 

Nutzerin/dem Nutzer zum Tarif von 80,00 € zu bezahlen – unabhängig davon, ob die Bescheinigung ausgestellt 

werden kann (die Ausstellung ist im Tarif enthalten) oder nicht. 

 

 

Für diese Leistungen ist die KOSTENBEFREIUNG immer für dieselben Nutzergruppen gewährleistet: 

 

• Nationale Betreuungsstandards (ex DPMR 12.01.2017), für im Land Südtirol ansässige und nicht ansässige 

Nutzer: Minderjährige sowie Menschen mit Behinderungen, unabhängig vom Wohnsitz (ex DPMR 12.01.2017). 

 

• Zusätzliche Betreuungsstandards auf Landesebene, nur für im Land Südtirol ansässige Nutzer: 

Zivilinvalidinnen und -invaliden ≥ 67 %; Blinde Personen (vollständig) oder mit einem restlichen Sehvermögen 

< 1/10; Gehörlose Personen; Bedürftige; Personen mit seltenen Krankheiten. 

 

C)  Die Vormerkung für die sportmedizinische Untersuchung zur Ausstellung der Bescheinigung für Leistungssport 

erfolgt immer über das CUPP (einheitliche Vormerkstelle des Landes). 

Die entsprechenden Formulare können unter dem Link des Sanitätsbetriebes eingesehen werden: 

https://www.asdaa.it/it/ricerca-moduli-e-moduli-prestampati#q=sport 

https://www.sabes.it/de/suche-formulare-und-vordrucke#q=sport 

https://www.asdaa.it/it/medicina-dello-sport-e-dell-esercizio-fisico 

 

 

Die Abteilungsdirektorin  

Laura Schrott 
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